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Parlamentarischer Vorstoss. Antwort des Regierungsrates 

Vorstoss-Nr.: 091-2016 
Vorstossart: Motion 
Richtlinienmotion: ☐ 
Geschäftsnummer: 2016.RRGR.496 

Eingereicht am: 12.05.2016 

Fraktionsvorstoss: Nein 
Kommissionsvorstoss: Nein 
Eingereicht von: Benoit (Corgémont, SVP) (Sprecher/in) 

 
 

 

  

 
 

Weitere Unterschriften: 0 

Dringlichkeit verlangt: Nein 
Dringlichkeit gewährt:    

RRB-Nr.: 1075/2016 vom 21. September 2016 
Direktion: Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion  
Klassifizierung: Nicht klassifiziert 
Antrag Regierungsrat: Punktweise beschlossen 
 Ziffer 1: Annahme 

Ziffer 2: Annahme als Postulat 
Ziffer 3: Annahme 

Neue Heizung in der psychiatrischen Klinik Bellelay 

Der Regierungsrat wird beauftragt, 

1. für die Gebäude der psychiatrischen Dienste in Bellelay den Ersatz der Ölheizung durch eine 
Holzschnitzelfeuerung zu planen 

2. dafür zu sorgen, dass Holz aus der Region als erneuerbarer Energieträger für die neue Hei-
zung verwendet wird 

3. diesem Anliegen auch dann Rechnung zu tragen, falls die Gebäude in Bellelay einer neuen 
Nutzung zugeführt werden sollten 

Begründung: 

Die Heizanlage der psychiatrischen Dienste in Bellelay befindet sich seit 2009 in ständiger Revi-
sion und Planung. Das aktuelle Konzept entspricht nicht mehr den geltenden Luftreinhaltevor-
schriften. 

Heute verfügen die Gebäude über mehrere Ölheizungen sowie über eine kleine Anlage, die mit 
Holzpellets betrieben wird. Holzpellets werden in der Region nicht hergestellt. 
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Der jährliche Heizölverbrauch liegt zwischen 300 000 und 400 000 Litern. 

Viele Argumente sprechen für die Nutzung von Holzenergie: 

 Unabhängigkeit gegenüber Ausland und Erdölkrisen 
 Diversifizierung der Energieversorgung 
 Beibehaltung der Arbeitsplätze in der Region 
 kürzere und risikolose Transporte 
 lokale Nutzung eines erneuerbaren Brennstoffs 
 CO2-Neutralität 

Angesichts des Waldbestands von 1200 Hektaren, den der Kanton im Berner Jura besitzt, sollte 
es kein Problem sein, in Bellelay eine Holzschnitzelfeuerungsanlage zu betreiben. Zudem gibt es 
im Berner Jura auch noch die öffentlichen Wälder der Einwohner- und Burgergemeiden. 

Die Förderung erneuerbarer Energien, um die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern zu redu-
zieren, gehört ausserdem zu den Zielen der Energiestrategie des Kantons Bern. 

 

Antwort des Regierungsrates 

Die Heizanlage der psychiatrischen Dienste in Bellelay hat das Ende ihres Lebenszyklus erreicht 
und soll ersetzt werden. Das zuständige Amt für Gebäude und Grundstücke (AGG) ist an der 
Planung des Ersatzes.  

1. Der Regierungsrat teilt die Haltung des Motionärs, wonach im vorliegenden Fall aus Sicht 
der Energiepolitik und der Luftreinhaltung der Ersatz der alten Ölheizung durch eine Holz-
schnitzelheizung ideal ist. Das AGG plant entsprechend eine Holzschnitzelheizung. Das 
Geschäft ist in Bearbeitung und zu gegebener Zeit wird der Ausführungskredit dem Regie-
rungsrat zuhanden des Grossen Rats unterbreitet. 

2. Das Holz für den Betrieb der neuen Heizung wird gemäss den Vorgaben der Gesetzgebung 
und Verordnungen über das öffentliche Beschaffungsrecht beschafft werden müssen. Eine 
einseitige Bevorzugung von regionalem Holz ist leider aufgrund der gesetzlichen Bestim-
mungen nicht möglich. Beim Bezug des Brennholzes wird aber aus ökologischen und öko-
nomischen Gründen die örtliche Nutzungsmöglichkeit und Verfügbarkeit beim Vertragsab-
schluss mitberücksichtigt. Nach Möglichkeit wird auch die Zusammenarbeit mit dem Staats-
forst gesucht.  

3. Die Ölheizung stammt aus den Sechzigerjahren und befindet sich am Ende ihrer Lebens-
dauer. Sie muss dringend erneuert werden. Der dringend notwendige Ersatz erfolgt grund-
sätzlich unabhängig von der Nutzung weil die Gebäude im Eigentum des Kantons bleiben. 
Die psychiatischen Dienste werden mindestens für 5 Jahre in Bellelay bleiben. Der Grossrat 
hat im Juni 2016 einem entsprechenden Einnahmeverzicht für den Mietzins zugestimmt.  

 

Verteiler 
 Grosser Rat 


